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Kurzfassung 

Hintergrund 

Ökologisches Baustellenmanagement gliedert sich in die vier Hauptthemenbereiche Trans-

port & Logistik, Baustellenabfall, Staubreduktion und Lärmreduktion. Maßnahmen in diesen 

Themenfeldern sind einerseits umwelt- (z.B. klassische Schadstoff-Emissionen aus Verbren-

nungsmotoren, Feinstaub, Abfallentsorgung) sowie klimarelevant (CO2-Emissionen) und 

darüber hinaus im Hinblick auf den Schutz der AnrainerInnen (Lärm, Feinstaub, Emissionen) 

von Bedeutung. 

Diese Vielschichtigkeit und die mannigfachen negativen Auswirkungen sind in einer Groß-

stadt wie Wien bei stetiger Bautätigkeit ein Dauerthema. Verstärkte Anstrengungen zur Um-

setzung der bereits definierten und in ihren Auswirkungen auch aus der Erfahrung abschätz-

baren Maßnahmen in diesem Bereich sind daher nötig.  

Insbesondere die Bau(stellen)logistik wird als einer der wichtigsten und zentralen Punkte für 

ein zukünftiges ökologisches Baustellenmanagement gesehen. Sie ist unabhängig von der 

Baustellengröße und kann daher auf jeder Baustelle zum Einsatz kommen. Zentraler An-

satzpunkt zur verstärkten Umsetzung scheint dabei, dass die ökologische Ausgestaltung der 

Baulogistik sehr früh in die Projektplanung einfließt bzw. gefordert wird. 

Um die Zahl der Akteure innerhalb der Bauwirtschaft zum Thema „Ökologisches Baustellen-

management“ auszuweiten, gibt es im Wesentlichen zwei Ansatzpunkte: 

• Was kann gesetzlich vorgeschrieben werden (bzw. was ist bereits geregelt, hat aber 

deutliche Mängel im Vollzug)?  

• Was kann man den Akteuren schmackhaft machen, womit kann man sie überzeu-

gen? 

 
Inhalt 

Im Rahmen dieser internationalen Recherche wurde ein Einblick über den aktuellen Status 

Quo der Umsetzung des ökologischen Baustellenmanagements in anderen europäischen 

Staaten generiert. Fokus der Recherche lag vereinbarungsgemäß bei Aktivitäten in den 

deutschsprachigen Nachbarländern Schweiz und Deutschland.  

 
Ziel 

Ziel war in erster Linie, Ausschreibungstexte, die Anforderungen bezüglich der oben erwähn-

ten Bereiche enthalten, ausfindig zu machen. Weiters sollte bei Firmen um etwaige Doku-

mentationen über den Nutzen vom ökologischen Baustellenmanagement angefragt werden. 
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Ergebnis 

Gemäß der Vorgabe wurde in erster Linie nach Ausschreibungstexten gesucht, welche öko-
logische Anforderungen in Bezug auf die Bauausführung stellen. Zusätzlich wurden Unterla-
gen über den Nutzen einer umweltorientierten Bauausführung ausfindig gemacht.  

Durch die recherchierten Unterlagen aus der Schweiz ergeben sich mehrere Möglichkeiten, 
umweltbezogene Anforderungen in die Ausschreibungen zu integrieren. Ökologische Anfor-
derungen in Form von technischen Spezifikationen  sind von den AnbieterInnen verbindlich 
umzusetzen. In erster Linie werden hierbei Verweise auf Maßnahmen bzw. Richtwerte, die in 
Vollzugshilfen und Merkblättern aufgeführt sind, gemacht. Diese Vorgehensweise schafft 
Rechtssicherheit bei der Integration der ökologischen Anforderungen in die Ausschreibung. 
Vor allem Anforderungen in Bezug auf die Reduktion von Staub- und Lärmemissionen kön-
nen relativ schnell umgesetzt werden, wenn bereits ein rechtlicher Rahmen hierfür besteht. 
Ebenso lassen sich technische Maßnahmen, wie zum Beispiel der Einsatz von Partikelfilter, 
leicht umsetzen. Werden ökologische Anforderungen als Zuschlagskriterien  definiert, müs-
sen sie nicht zwangsweise erfüllt werden. AnbieterInnen, die Zuschlagskriterien nicht erfül-
len, erhalten aber schlechtere Bewertungen im Vergabeverfahren. Zuschlagskriterien haben 
vor allem Sinn, wenn bei technischen Spezifikationen die Anzahl der AnbieterInnen zu stark 
eingeschränkt werden würde. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ökologische Anforde-
rungen als Eignungskriterien  in der Ausschreibung zu verankern. Eignungskriterien bezie-
hen sich vor allem auf AnbieterInnen und sollen sicherstellen, dass diese über ausreichen-
des Know-how und angemessene Ressourcen verfügen, um die Aufträge gemäß den Anfor-
derungen auszuführen. Diese Eignungskriterien müssen von den AnbieterInnen erfüllt wer-
den.  

In der Schweiz existiert eine Vielzahl von Vollzugshilfen und sonstigen Vorgaben, auf die in 
Ausschreibungstexten verwiesen wird. Vollzugshilfen enthalten Maßnahmen, bei denen si-
chergestellt ist, dass sie bestehende Gesetze und Verordnungen (z.B. Luftreinhalte-
Verordnung) einhalten. Eine Umsetzung dieser Maßnahmen ist nicht verbindlich, es muss 
allerdings bei alternativen Maßnahmen nachgewiesen werden, dass diese das bestehende 
Recht einhalten.  

Weiters besteht die Möglichkeit, anhand von Bewertungskriterien die Umweltwirkungen von 
Baustellen zu vergleichen. Hierbei hat die Stadt Zürich ein Benchmarksystem entwickelt. 
Neben der Vergleichsmöglichkeit, erfüllt das Benchmarksystem auch die Funktion eines 
Richtwertgebers. Diese Richtwerte könnten als ökologische Anforderungen in zukünftige 
Ausschreibungen Eingang finden. 

Umweltrelevante baulogistische Maßnahmen, die eine optimierte Steuerung der Abläufe auf 
der Baustelle, sowie des Ver- und Entsorgungsverkehrs von Baustellen gewährleisten sollen, 
finden in der Schweiz als baulogistische Anforderungen in Ausschreibungen Eingang. In 
Deutschland hat sich dafür ein spezialisiertes Gewerk entwickelt. Beispiele aus Deutschland 
zeigen, dass dadurch neben Verbesserungen bei Umweltauswirkungen auch wirtschaftliche 
Vorteile insbesondere für die Bauherren verbunden sind.  

Neben ökonomischen Vorteilen werden dadurch auch Verbesserungen bei Umweltauswir-
kungen von Baustellen erzielt.  
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Resümee 

Im Rahmen der Recherche zeigte sich, dass die Schweiz und Deutschland verschiedene 
Strategien verfolgen: Während in der Schweiz der Eingang von ökologischen Anforderungen 
in die Ausschreibungsunterlagen stark durch Richtlinien und rechtliche Regelwerke erzwun-
gen wird, ergeben sich bei der in Deutschland forcierten zentral gesteuerten Baulogistik öko-
logische Verbesserungen zwangsläufig. Es bestätigte sich, dass Maßnahmen im Bereich der 
Baulogistik bzw. Logistikplanung neben verbesserten Umweltauswirkungen von Baustellen 
auch zu wirtschaftlichen Nutzwirkungen führen.  

1. Hintergrund und Ziele 

Hintergrund der Recherche ist das Bemühen der MA 22, Maßnahmen, die zur Minderung 
von baustellenbedingten Umweltauswirkungen beitragen, auszuweiten. Dieses so genannte 
ökologische Baustellenmanagement betrifft folgende Bereiche:  

• Transport und Logistik 

• Baustellenabfall 

• Staub- und Lärmreduktion 

 

Transport und Logistik  

Der Bereich Transport und Logistik bietet ein breites Angebot von Maßnahmen, welche 
zum Teil auch den Bereich des Baustellenabfalls betreffen. Zum einen können die ein-
zelnen Bauabläufe und deren Ver- und Entsorgungstransporte zentral koordiniert wer-
den, wodurch sich eine bessere Auslastung der Transportmittel ergibt. Zusätzlich wird 
dadurch der Bauprozess flüssiger, was zu Kostenreduktionen für die Bauherren führen 
kann. Eine zentrale Planung der Bautransporte bietet auch die Möglichkeit der Kontrolle 
bzw. Verringerung der gesamten Transportdistanz. Weiters besteht die Möglichkeit, die 
Baustellentransporte mit dem Verkehrsaufkommen abzustimmen. Hierbei können Staus, 
welche sich infolge einer Überlastung des Straßensystems ergeben, vermieden werden. 
Neben ökologischen Verbesserungen können durch entsprechende Maßnahmen auch 
sonstige positive Auswirkungen z.B. in Bezug auf Kostenersparnis und Baustellensicher-
heit erreicht werden. 
 

Baustellenabfall  

Der Bereich der Ver- und Entsorgung von Baustellenabfällen überschneidet sich in man-
chen Aspekten mit der Baustellenlogistik (z.B. Einsatz von Trennsystemen auf der Bau-
stelle, Transportdistanzen von Entsorgungsfahrten). Zusätzlich kann durch Materialwahl, 
z.B. durch Wiederverwendung von Baustoffen, der Baustellenabfall reduziert werden. 
Außerdem können Vorgaben bezüglich Trennquoten und Entsorgungswege von Bauab-
fällen gemacht werden.  
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Staub- und Lärmreduktion  

Staub- und Lärmreduktion sind eher kleinere Bereiche des ökologischen Baustellenma-
nagements, welche allerdings neben positiven ökologischen Auswirkungen auch zu einer 
besseren Akzeptanz bei AnrainerInnen beitragen. Die Maßnahmen hierbei betreffen 
hauptsächlich den Einsatz von Partikelfiltern und die Wahl von Baumaschinen und Bau-
verfahren, die verringerte Staub- bzw. Lärmemissionen nach sich ziehen.  

 

Um Einblick über den aktuellen Status Quo der Umsetzung des ökologischen Baustellenma-
nagements in anderen europäischen Staaten zu bekommen, wurde diese Recherche in Auf-
trag gegeben. Das Augenmerk der Recherche liegt bei Aktivitäten in der Schweiz und in 
Deutschland. Es sollten die wirtschaftlichen, rechtlichen und fördertechnischen Vorteile, die 
sich bei Einrichtung eines ökologischen Baustellenmanagements für die Bauherren ergeben, 
dargestellt werden. 

 

Im Oktober 2010 gab es ein Treffen in der MA 22, wobei mit Frau Mag.a Stocker und Herrn 
Mag. Schreibengraf die konkreten Inhalte der Recherche festgelegt wurden. Demnach war 
das Ziel in erster Linie, Ausschreibungstexte, die Anforderungen bezüglich der oben erwähn-
ten Bereiche enthalten, ausfindig zu machen. Weiters sollten von Firmen etwaige Dokumen-
tationen über den Nutzen vom ökologischen Baustellenmanagement angefragt werden. 
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2. Vorgehen 

 

Begonnen wurde mit einer Internetrecherche zu Bauprojekten, die auf Verminderung der 
Umwelteinflüsse der Baustelle abzielten. Hierbei wurden das konkrete Bauprojekt, Palais 
Quartier, ausfindig gemacht. Dieses wird an anderer Stelle (siehe 3.2.3) detailliert beschrie-
ben.  

 

Parallel zur Internetrecherche wurde nach Schweizer und Deutschen Unternehmen, die vor 
allem im Bereich der Baulogistik bzw. der Baulogistikplanung tätig sind, gesucht um diese 
direkt zu kontaktieren und um aktiv entsprechendes Informationsmaterial zu ökologischen 
Maßnahmen einzuholen. Dabei stellte sich heraus, dass ein Großteil der Unternehmen, die 
im Bereich der Baulogistik tätig sind, lediglich Transporte durchführen bzw. Transportmittel 
verleihen, aber keine baulogistische Planung bzw. Steuerung übernehmen oder keine Refe-
renzen hinsichtlich dem ökologischen Baustellenmanagement aufweisen. Weiters bestand 
bei mehreren Unternehmen keine Bereitschaft zur Freigabe von firmeninternen Informatio-
nen. Von insgesamt dreißig angefragten Unternehmen, konnten sieben identifiziert werden, 
die konkrete Informationen zur Verfügung stellten.  

 

Weiters wurde auch in öffentlichen Ausschreibungsportalen nach etwaigen Projekten und 
Ausschreibungstexten gesucht. Vor allem in Deutschland gibt es eine Vielzahl von Aus-
schreibungsplattformen. Es zeigte sich, dass der Großteil dieser Portale allerdings nur für 
Baufirmen einsehbar ist. Die Recherche stützt sich insbesondere auf die folgenden zwei Por-
tale, die einen kostenfreien Zugriff ermöglichen: 

 

• http://simap.europa.eu (Informationssystem für die Europäische öffentliche Auftrags-
vergabe)  

• www.simap.ch (Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der 
Schweiz) 

 

Im Schweizer Portal konnten konkrete Ausschreibungstexte gefunden werden, welche öko-
logische Anforderungen beinhalten. 
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3. Ergebnisse 

 

Im Rahmen der Recherche konnten Ausschreibungstexte aus der Schweiz gefunden wer-
den, aus denen umweltrelevante Bestimmungen hervorgehen. Durch direkte Kontaktauf-
nahme zu Unternehmen konnten darüber hinaus Informationen zum ökologischen und öko-
nomischen Nutzen von umweltrelevanten Vorgaben bzw. Maßnahmen für den Baustellenbe-
trieb generiert werden. 

 

Grundsätzlich ist allerdings festzuhalten, dass die Bereitschaft der angefragten Firmen zur 
Übermittlung von Ausschreibungsunterlagen nicht vorhanden war. Das ist unter anderem auf 
die Tatsache zurückzuführen, dass bei Ausschreibungsverfahren meist der Bezug von Aus-
schreibungsunterlagen für die bietenden Unternehmen selbst kostenpflichtig ist. Die Ge-
schäftsführer der Bauserve GmbH und der Gepard Services GmbH haben telefonisch mitge-
teilt, dass sie bei Anbahnung eines Auftrags diverse Ausschreibungstexte bereitstellen wür-
den.  

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse für die Schweiz und Deutschland betrachtet. 

 

3.1 Ergebnisse Schweiz 

 

Die UNIQUE – Flughafen Zürich AG, ein privater Bauherr, hat eigene Umweltschutzbestim-
mungen, welche Bestandteil von Ausschreibungsunterlagen sind und bei Bauaktivitäten ein-
gehalten werden müssen, ausformuliert. Diese Bestimmungen wurden ausgehändigt und 
sind im folgenden Kapitel dargestellt. In der Schweiz existieren verschiedene Regelwerke, 
die Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen von Baustellen fordern. Diese 
Regelwerke werden in den späteren Kapiteln näher beschrieben. Im Rahmen der Recherche 
konnten vier Ausschreibungstexte von öffentlichen Bauherren, welche ökologische Forde-
rungen beinhalten, ausfindig gemacht werden. Die Ausschreibungen werden danach näher 
dargestellt. Außerdem hat die Stadt Zürich ein Benchmarksystem für die Bewertung der von 
Baustellen ausgehenden Umweltauswirkungen entwickelt, welches in einem eigenen Kapitel 
dargestellt wird. 

3.1.1 Bestimmungen der UNIQUE Flughafen AG Zürich 

Von der UNIQUE – Flughafen AG Zürich wurden Bestimmungen und Musterpflichten, welche 
auf die Minimierung von baustellenbedingten Umwelteinflüssen abzielen, zur Verfügung ge-
stellt. Diese sind: 
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Name Verfasser 

Umweltschutzbestimmungen für Bauprojekte1 UNIQUE – Flughafen AG Zürich 

Ausführungsbestimmungen zum Umweltschutz 
für die Pistensanierung 16/342 

UNIQUE – Flughafen AG Zürich 

Tabelle 1: Umweltschutzbestimmungen der UNIQUE – Flughafen Zürich AG 

 

Die aus den Dokumenten hervorgehenden Pflichten sind Bestandteil von Ausschreibungsun-
terlagen und müssen dementsprechend eingehalten werden.  

Im Folgenden sind die in den Bestimmungen enthaltenen Anforderungen den Bereichen Luft, 
Lärm, Logistik und Abfall zugeordnet. 

 

Luft  

• Baumaschinen ab einer Leistung von 18 kW sind mit Partikelfiltern auszurüsten 

• Transportfahrzeuge müssen mindestens die Emissionsklasse EURO 3 aufweisen.  

• Die Verwendung von schwefelarmen Treibstoffen wird vorgeschrieben  

• Bei Arbeiten mit Staubentwicklung sind diese durch geeignete Maßnahmen wie z.B. 
Reinigen, Besprühen und Verkleiden, zu unterbinden 

 

Lärm  

• Gegen Freisetzung von Lärmemissionen ist der Einsatz von schallgedämmten Ma-
schinen vorgeschrieben 

 

Logistik   

Etwaige logistische Maßnahmen sind nicht generell, sondern nur bei größeren Bauvorhaben 
zu setzen. Hierbei wird ein Baulogistikkonzept gefordert, wodurch das von der Baustelle ver-
ursachte Transportfahrtenaufkommen in erster Linie optimiert werden soll. Dadurch soll der 
Anteil von Leerfahrten reduziert werden. Weiters muss mit dem Logistikkonzept sicherge-
stellt werden, dass Distanzen von Entsorgungsfahrten so kurz wie möglich gehalten und 
Transporte durch Wohngebiet weitgehend vermieden werden. 

 
                                                
1 UNIQUE Flughafen AG Zürich, 2006 

2 UNIQUE Flughafen AG Zürich, 2007 



 

 8 
  

ÖGUT – Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik 

Abfall  

• Für anfallende Bauabfälle müssen Nachweise zur fachgerechten Entsorgung er-
bracht werden 

• Weiters müssen Maßnahmen gesetzt werden, die ein Versickern von unbehandelten 
Bauabwässern vermeiden 

• Bei der Baustoffwahl müssen Sekundär- bzw. Recyclingbaustoffe bevorzugt einge-
setzt werden 

 

Die Ausführungsbestimmungen zum Umweltschutz für die Pistensanierung verlangen auch 
den Einsatz von biologisch abbaubaren Hydraulikölen.  

Im Anhang 1 sind beide Dokumente - UNIQUE, Flughafen AG Zürich, 2006 und UNIQUE, 
Flughafen AG Zürich, 2007 - angeführt. 

 

3.1.2 Regelwerke mit Bezug zu Ausschreibungen 

 

In den Ausschreibungstexten wird oftmals auf die Einhaltung von bestehenden Regelwerken 
und Merkblättern hingewiesen. Diese Regelwerke sind: 

• Richtlinie zur Nachhaltigen Erstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften im 
Verwaltungsvermögen  

• KBOB-Bedingungen für Werkleistungen (Hochbau) (Anhang 2) 

• Vollzugshilfe „Luftreinhaltung bei Bautransporten“ (Anhang 3) 

• Vollzugshilfe „Luftreinhaltung auf Baustellen“ (Anhang 4) 

• Merkblatt zum umweltschonenden Bauen für Architekten, Planer und Baufirmen in 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft (Anhang 5) 

• Baulärm-Richtlinie (Anhang 6) 

 

Diese Regelwerke werden im Folgenden kurz beschrieben. 
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3.1.2.1 Richtlinie zur Nachhaltigen Erstellung und Bewirtschaftung von Lie-
genschaften im Verwaltungsvermögen 

 

Die „Richtlinie zur Nachhaltigen Erstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften im Ver-
waltungsvermögen“ bezieht sich in erster Linie auf das fertige Gebäude (thermische Isolie-
rung, Einsatz erneuerbarer Energien etc.). Hinsichtlich der Materialwahl besteht die Anforde-
rung, gesundheitlich und ökologisch unbedenkliche Materialien zu wählen. (Hochbauamt des 
Kantons Basel-Landschaft, 2010) 

 

3.1.2.2 KBOB-Bedingungen für Werkleistungen (Hochba u) 

 

Die Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherrn 
(KBOB) ist die Interessensvertretung öffentlicher Bauherrn in der Schweiz. Sie hat als Ziel-
setzung die Minimierung des Ressourcenverbrauchs und Erhöhung der Nachhaltigkeit von 
öffentlichen Bauprojekten. Hierfür wurden unter anderem die KBOB-Bedingungen für Werk-
leistungen (Hochbau) erstellt. In einigen Kantonen (z.B. Stadt Zürich, Basel-Land) sind sie 
verbindlicher Vertragsbestandteil3,4. Demnach gelten folgende Anforderungen für die Bau-
ausführung5: 

 

• Partikelfilterpflicht für Baumaschinen über 18 kW 

• Transporte dürfen nur mit Fahrzeugen der Emissionsklasse EURO 3 und EURO 4 
durchgeführt werden 

• Abfälle müssen nach dem Entsorgungskonzept bzw. nach den Empfehlungen der 
Norm SIA 430 des Schweizer Ingenieur- und Architektenvereins entsorgt werden 

• Verpackungsmaterialien, Materialreste und Gebinde von Bauchemikalien (Putze, 
Klebstoffe, Fugendichtungsmassen, Farben und Lacke usw.) werden, sofern nicht 
anders festgelegt, von der Unternehmung zurückgenommen 

• „Beim Reinigen der Arbeitsgeräte und Behälter dürfen keine Reste von Anstrichstof-
fen oder anderen Bauchemikalien ins Abwasser, in die Kanalisation oder in den Bo-
den gelangen“  

• Bei Verdacht auf Schadstoffen in der Abbruchmasse, muss die Bauleitung informiert 
werden 

                                                
3 http://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/nachhaltiges_bauen/vorgaben.html# 

4 http://www.baselland.ch/bauen-htm.303874.0.html 

5 KBOB-Bedingungen für Werkleistungen (Hochbau) 
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• Bei Kontamination infolge nicht-fachgerechter Demontage- und Installationsarbeiten 
werden die entstehenden Kosten dem Unternehmen angelastet 

• Die Verwendung von Recycling-Beton ist, falls dieser im Umkreis von 25 km verfüg-
bar ist, zu bevorzugen 

• Weitere Anforderungen bestehen hinsichtlich der Verwendung von Baumaterialien 
und ihrer Inhaltsstoffe 

Die in den KBOB-Bedingungen enthaltenen Anforderungen befinden sich im Anhang 2. 

 

3.1.2.3 Vollzugshilfe „Luftreinhaltung bei Bautrans porten“ 

 

Die Schweizer Luftreinhalte-Verordnung schreibt bei Baustellen, die eine große Anzahl an 
Bautransporten verursachen, die Beschränkung der Gesamtemissionen der Bautransporte 
vor. Die Vollzugshilfe „Luftreinhaltung bei Bautransporten“ 6 (siehe Anhang 3) enthält Maß-
nahmen, die eine Einhaltung der Luftreinhalte-Verordnung gewährleisten. Die Einhaltung 
wird durch Vollzugsbehörden geprüft. Die Umsetzung der angeführten Maßnahmen ist nicht 
verpflichtend, sie bietet allerdings Rechtssicherheit, dass dadurch die Luftreinhalte-
Verordnung erfüllt wird. Die betreffenden Maßnahmen müssen in den Ausschreibungsunter-
lagen angeführt werden. Werden stattdessen Maßnahmen, die nicht in dieser Vollzugshilfe 
aufgeführt sind, realisiert, muss im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen werden, dass 
diese Maßnahmen zur Einhaltung der Luftreinhalte-Verordnung beitragen. Im Folgenden 
sind Maßnahmen angeführt die zur Einhaltung der Verordnung beitragen. 

 

• Einführung eines Materialbewirtschaftungskonzepts zur Verminderung von Leerfahr-
ten 

• Verminderung der Stehzeiten der Transportmittel durch Abstimmung von Belade- und 
Transportkapazität 

• Zentrale Koordination des LKW-Transports und Routenoptimierungen 

• Unterbindung von Massentransporten während Rushhours 

• Installation elektrisch betriebener Förderbänder statt baustelleninterner Lastwagen-
fahrten 

• Einsatz elektrisch betriebener Anlagen 

• Trennung der Abfallfraktionen vor Ort 

• Einrichtung eines Materialdepots bzw. Zwischenlagers an Stellen mit geringen An-
fahrtswegen 

                                                
6 Vollzugshilfe „Luftreinhaltung bei Bautransporten“ 
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• Höchstmögliche Wiederverwertung von Aushubmaterial vor Ort 

• Einsatz von Sekundärbaustoffen 

• Forcierung des Einsatzes von Recycling-Beton bzw. Ortsbeton 

• Entsorgungsfahrten in nächstgelegene Deponien bzw. Recyclinganlagen 

• Bei Ver- und Entsorgungsfahrten ist die Möglichkeit von Bahnanschlüssen zu prüfen 

• Einsatz von LKW’s der Emissionsklasse von mindestens EURO 3  

• Ausrüstung von Lastwägen mit Partikelfilter bzw. Einsatz von Transportmitteln, die mit 
Flüssig- oder Erdgas betrieben werden 

 

3.1.2.4 Vollzugshilfe „Luftreinhaltung auf Baustell en“ 

 

Diese Vollzugshilfe (siehe Anhang 4) 7 gibt konkrete Maßnahmen vor, damit die Emissionen 
von Baustellen, gemäß der Schweizer Luftreinhalte-Verordnung, verringert werden können. 
Sie ist ebenso wie die vorher genannte Vollzugshilfe „Luftreinhaltung bei Bautransporten“ 
nicht verpflichtend, schafft aber Rechtssicherheit für die Einhaltung der Luftreinhalte-
Verordnung. Es bestehen die zwei Maßnahmenstufen A und B, wobei in der Stufe A Basis-
maßnahmen enthalten sind. Die Stufe B gilt für Baustellen ab einer bestimmten Größe 
(>10.000 m² bzw.>20.000 m³ Kubatur ländliche; >4.000 m² bzw. >10.000 m³ Kubatur in-
nerstädische Lage) und Dauer (>1,5 Jahre ländliche bzw. >1 Jahr innerstädtische Lage) und 
enthält darüber hinaus gehende spezifische Maßnahmen. Die Maßnahmen für die Stufe A 
sind auf jeder Baustelle einzuhalten und in der Ausschreibung konkret auszuformulieren.  

Angeführte Maßnahmen, aus diesem Dokument sind unter anderem: 

 

• Feuchthalten des Materials 

• Einsatz von Zerkleinerungsmaschinen, die wenig Staubemissionen verursachen 

• Staubbindung auf unbefestigten Pisten 

• Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit innerhalb des Baustellengeländes auf 30 
km/h 

• Installation von Schmutzschleusen an Baustellenausfahrten 

• Weitestmöglicher Einsatz von Baumaschinen mit Elektroantrieb 

• Wartung der Baumaschinen nach HerstellerInnenangaben 

                                                
7 Vollzugshilfe „Luftreinhaltung auf Baustellen“ 
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• Verwendung schwefelarmer Treibstoffe 

• Einsatz von Partikelfiltern 

• Optimale Ablaufplanung für die eingesetzten Baumaschinen 

• Einbeziehung von emissionsmindernden Maßnahmen ins projektbezogene Quali-
tätsmanagementsystem 

• Schulung des Baupersonals über emissionsminderndes Verhalten 

 

3.1.2.5 Merkblatt zum umweltschonenden Bauen für Ar chitekten, Planer und 
Baufirmen in Basel-Stadt und Basel-Landschaft 

 

Dieses Merkblatt8 (siehe Anhang 5) bezieht sich auf Bauprojekte in Basel Stadt und Basel-
Landschaft. Es schreibt hauptsächlich Maßnahmen vor, die sich stark an der Vollzugshilfe 
„Luftreinhaltung auf Baustellen“ orientieren. Diese Maßnahmen werden im Rahmen des 
Baubewilligungsverfahrens von den zuständigen Verwaltungsbehörden verfügt. Es bestehen, 
ebenso wie im oben beschriebenen Dokument, die zwei Maßnahmenstufen A und B, wobei 
A für alle Baustellen in Basel Stadt und Basel-Landschaft gilt und B für Baustellen ab einer 
gewissen Größe gültig ist. Die Maßnahmen aus dem Merkblatt sind im Anhang 5 abgebildet. 
Sie lauten wie folgt: 

• Unterhaltung der Maschinen und Geräte nach Herstellerangaben (inkl. Dokumentati-
on gemäß Baurichtlinie Luft)  

• Bedienung bzw. Einsatz der Maschinen und Geräte in dem Maße, dass vermeidbare 
Luftemissionen verhindert werden 

• Um sichtbare Staubemissionen, welche die Nachbarschaft beeinträchtigen könnten, 
zu unterbinden, sind bei mechanischen Arbeitsprozessen geeignete, der Baurichtlinie 
Luft entsprechende, emissionsmindernde Maßnahmen (Benetzung, Absaugen etc.) 
zu treffen 

• Möglichst großstückige Durchführung der Abbrüche und Rückbauten sowie Einsatz 
von geeigneten Staubbindungsmaßnahmen. 

• Regelmäßige Reinigung von Straßen die zum Anliefern und Abführen von Material 
dienen 

• Verwendung von Gerätebenzin nach SN 181'163 bei Arbeitsgeräten mit 2-Takt- bzw. 
mit 4-Takt-Benzinmotoren ohne Katalysatoren  

• Anwendung entsprechender Verfahren zur Minimierung der Luftverunreinigungen 
sowie Einsatz von emissionsarmen Stoffen und Produkten 

                                                
8 Merkblatt zum umweltschonenden Bauen für Architekten, Planer und Baufirmen in Basel-Stadt und Basel-
Landschaft 
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• Partikelfilterpflicht für Baumaschinen mit Dieselmotoren ab einer Leistung von über 
37 kW  

• Auflistung aller auf der Baustelle eingesetzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte in-
klusive Herstellungsjahr, Motorenart- und Leistung sowie deren Partikelfiltertyp. 

• Anbringung von Schmutzschleusen an den Ausfahrten ins öffentliche Straßennetz  
 

 

3.1.2.6 Baulärm-Richtlinie 

 

Die Baulärm-Richtlinie9 (siehe Anhang 6) ist eine Vollzugshilfe für die Lärmschutzverord-
nung. Die Umsetzung der darin angeführten Maßnahmen ist nicht verpflichtend, schafft aller-
dings Rechtssicherheit für die Einhaltung der Lärmschutzverordnung. Sie gibt Maßnahmen 
vor, die für die Einhaltung der Lärmschutzverordnung zu realisieren sind. Es gibt drei Maß-
nahmenstufen A, B und C, wobei C die höchsten Anforderungen enthält. Die Maßnahmen 
umfassen unter anderem: 

 

• Alternative Abbruchverfahren 

• Dämpfungsmaßnahmen bei Rammarbeiten 

• Verwendung von Schallschutzfenstern 

• Verwendung von Maschinen mit einem zulässigen Schalleistungspegel der dem 
Stand der Technik entspricht 

• Verwendung von Maschinen mit Elektroantrieb 

• Verwendung von alternativen Transportmitteln 

• Wartung der Transportmittel 

• Verringerung von Transportfahrten und optimale Nutzung der Transportkapazitäten 

• Errichtung provisorischer Lärmschutzwände 

• Instruierung des Baupersonals in Bezug auf lärmminderndes Verhalten 

 

 

 

                                                
9 Baulärm-Richtlinie 
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3.1.3 Öffentliche Bauherren in der Schweiz 

 
Im Artikel 11 des Schweizer Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen10 sind 
Gründe angeführt, bei deren Vorliegen die AnbieterInnen vom Verfahren ausgeschlossen 
werden können, bzw. ihnen der Zuschlag nachträglich entzogen werden kann. Allerdings ist 
eine Verletzung der nationalen Umweltschutzgesetzgebung hierbei nicht als Grund ange-
führt. Deswegen können in der Schweiz Umweltanliegen nicht als zwingende Teilnahmebe-
dingungen bei öffentlichen Ausschreibungen angeführt werden. Dennoch können Umweltkri-
terien als technische Spezifikationen, Eignungskriterien oder Zuschlagskriterien in den Aus-
schreibungsprozess einbezogen werden11.  

• Technische Spezifikationen sind Vorgaben, die einen direkten Bezug zum Auftrags-
gegenstand aufweisen. Damit können sämtliche Umweltanforderungen als techni-
sche Spezifikationen angeführt werden. Sie müssen von AnbieterInnen erfüllt wer-
den, damit diese am Vergabeprozess teilnehmen können.  

• Eignungskriterien beziehen sich auf die Anbieterseite. Sie müssen von den Anbiete-
rInnen erfüllt werden und sollen in erster Linie sicherstellen, dass diese in der Lage 
sind, die Anforderungen zu erfüllen. Als Eignungskriterien können z.B. Nachweise 
über spezifisches ökologisches Know-how, bzw. Zertifikate der Anbieter gefordert 
werden.   

• Zuschlagskriterien spielen bei der Bewertung der Angebote eine Rolle. Es sind keine 
Muss-Kriterien, jedoch erhalten AnbieterInnen, die Zuschlagskriterien nicht erfüllen, 
bei der Gesamtbewertung weniger Punkte.  
 

Tabelle 2 zeigt konkrete Ausschreibungen mit umweltrelevanten Bestimmungen. 

Projekt Bauherr 
Geforderte Maßnahmen betreffend 

folgender Bereiche: 

Rückbau Strafjustizzentrum 
Muttenz 

Kanton Basel Landschaft 

• Abfall 
• Logistik 
• Lärm 
• Luftreinhaltung 

Rückbau Kinderspital UKBB Immobilien Basel Stadt 
• Lärm 
• Luftreinhaltung  

Bau Nationalstrasse N02  Bundesamt für Strassen 

• Abfall 
• Baulogistik 
• Lärm 
• Luftreinhaltung 

Stadtspital Triemli Stadt Zürich 
• Abfall 
• Lärm 
• Luftreinhaltung 

Tabelle 2: Erhaltene Ausschreibungen mit umweltrelevanten Bestimmungen aus der Schweiz 

                                                
10 Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen, 1994 

11 Nachhaltige Beschaffung – Empfehlung für die Beschaffungsstellen des Bundes 
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In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Ausschreibungen nun näher beschrie-
ben. 

3.1.3.1 Rückbau des Strafjustizzentrums Muttenz 

 

Bei diesem Bauprojekt12 geht es um einen Rückbau bzw. Abbruch eines bestehenden Ge-
bäudekomplexes. Anschließend soll ein Baugrubenaushub und damit verbundene Rodungs-
arbeiten erfolgen. Die Bedingungen des Hochbauamtes schreiben grundsätzlich vor, dass 
die Umweltbelastungen durch die Materialwahl (Transportdistanz, Verpackungen) so minimal 
wie möglich zu halten sind. Die im Ausschreibungstext aufgezählten Anforderungen haben 
den Stellenwert von technischen Spezifikationen. Sie müssen von den Anbietern eingehalten 
werden. Zusätzlich fließt die Erstellung eines Umsetzungskonzepts mit Angaben über Ablauf, 
Entsorgungswege und Deponiestandorte als Eignungs- bzw. Zuschlagskriterium zu 10 % in 
die Endbewertung ein. Im Folgenden sind die ökologischen Anforderungen aufgeführt. 

 

Abfall  

• Der Anfall von Bauabfällen ist auf ein Minimum zu reduzieren  

• Die Kosten der Bauabfallentsorgung sind in den Angebotspreis einzubeziehen 

• Weiters besteht ein Entsorgungskonzept, welches einzuhalten ist. Dieses regelt zum 
einen die Wiederverwendung von reinem oder nur schwach verunreinigtem Aushub-
material sowie die Entsorgungsverfahren für Aushubmaterial, welches aufgrund sei-
ner Verunreinigung nicht mehr wiederverwendet werden kann 

 

Logistik  

• Die Materialbeschaffung soll so erfolgen, dass sich die Umweltbelastung, die sich 
durch die Transportdistanzen bzw. durch anfallende Verpackung ergibt, minimal 
gehalten wird 

• Entsorgungswege sind minimal zu halten 

 

Lärm  

• Lärmerzeugende Arbeiten dürfen nur innerhalb bestimmter Zeiten durchgeführt wer-
den 

• Es sind weiters gewisse Grenzwerte für die Lärmemissionen festgelegt 

                                                
12 Ausschreibungsunterlagen zum Bauprojekt Rückbau Strafjustizzentrum Muttenz  
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Luftreinhaltung  

Laut des Kontrollplans zur Luftreinhaltung ist eine  

• Partikelfilterpflicht für Maschinen ab einer Leistung von 38 kW vorgeschrieben 

• Des Weiteren dürfen stationäre Maschinen lediglich elektrisch betrieben sein 

 

Bezug zu Regelwerken  

• KBOB-Bedingungen für Werkleistungen (Hochbau) 

• „Richtlinie zur Nachhaltigen Erstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften im 
Verwaltungsvermögen“ 

• Baulärm-Richtlinie  
 

3.1.3.2 Rückbau Kinderspital UKBB 

 

In diesem Bauprojekt13 geht es um Rückbau bzw. Abbruch eines bestehenden Gebäudes. 
Die Anforderungen sind als technische Spezifikationen in der Ausschreibung integriert und 
im Detail Anhang 8 zu entnehmen.  
 

Lärm  

• Einsatz von emissionsarmen (in Bezug auf Lärm und Staub) und erschütterungsfrei-
en Abbruchmethoden.  

 
Zusätzlich ist angegeben, dass die Baufahrzeugsflotte zu 10 % aus EURO 3-Fahrzeugen, zu 
45 % aus EURO 4 und zu 45 % aus EURO 5 Fahrzeugen bestehen soll. 

 

Bezug zu Regelwerken:  

• Verbindliche Umsetzung des „Merkblatts zum umweltschonenden Bauen für Ar-
chitekten, Planer und Baufirmen in Basel-Stadt und Basel-Landschaft“  

• Beachtung der Vollzugshilfe „Luftreinhaltung auf Baustellen“  

• Beachtung der Vollzugshilfe „Luftreinhaltung bei Bautransporten“ zu beachten 

• Baulärm-Richtlinie 

 

                                                
13 Ausschreibungsunterlagen zum Bauprojekt Rückbau Kinderspital UKBB 
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3.1.3.3 Bau der Nationalstrasse N 02 

 

Hierbei geht es um ein Straßenbauprojekt, welches Aushub und Einbau von Kiesmaterial 
beinhaltet14. Die ökologischen Anforderungen befinden sich im Anhang 9. Es besteht ein 
Entsorgungskonzept, ein Baulärmkonzept sowie ein Pflichtenheft zur Luftreinhaltung, welche 
als technische Spezifikationen einzuhalten sind.  

 

Abfall  

• Es besteht ein Entsorgungskonzept (Anhang 8) welches die Wiederverwendung bzw. 
die Entsorgung von Aushubmaterial regelt 

 

Logistik  

• Vorgabe von maximalen Transportdistanzen, welche zu dokumentieren sind und von 
der Umweltbaubegleitung geprüft werden 

• Der Anteil von Leerfahrten ist auf ein Minimum zu reduzieren. Weiters sind Maßnah-
men aus der Vollzugshilfe „Luftreinhaltung auf Baustellen“ zu realisieren 

 

Lärm  

• Für Lärmemissionen gelten Grenzwerte  

• Das Baupersonal muss über lärmminderndes Verhalten instruiert werden  

• Lärmintensive Arbeiten dürfen nur in bestimmten Zeiten stattfinden, wobei Anrainer 
darüber informiert werden müssen 

• Bevorzugung von lärmarmen Arbeitsverfahren 

• Wartung der Maschinen  

 

Luftreinhaltung  

• Einsatz von Partikelfiltern (ab einer Leistung von 36 kW) 

• Einsatz von schwefelarmen Treibstoffen 

• Zusätzlich sind Maßnahmen gegen Staubemissionen sowie die Reinigung von Fahr-
zeugen bei Verlassen der Baustelle vorgeschrieben 

 

                                                
14 Ausschreibungsunterlagen zum Bauprojekt Nationalstrasse N02 
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Bezug zu Regelwerken:  

• Vollzugshilfe„Luftreinhaltung auf Baustellen“  

• Vollzugshilfe „Luftreinhaltung bei Bautransporten“  

• Baulärm-Richtlinie 

 

3.1.3.4 Stadtspital Triemli 

 

Das Bauprojekt Stadtspital Triemli in Zürich15 beinhaltet den Neubau, die Instandsetzung und 
Erneuerung von Gebäuden, sowie die Erneuerung der Energie- und Medienversorgung. Die 
in der Ausschreibung enthaltenen Anforderungen haben den Stellenwert von technischen 
Spezifikationen und sind somit verbindlich. Die Auflistung der ökologisch relevanten Anforde-
rungen befindet sich im Anhang 10.  

 

Abfall  

• Bauabfälle sollen soweit wie möglich vermieden werden 

• Anfallende Abfälle sollen soweit wie möglich getrennt erfasst werden 

• Die Entsorgungsrouten sind so zu wählen, dass die daraus resultierenden Lärm- und 
Luftschadstoffemissionen so gering wie möglich gehalten werden, bzw. ist die nächst-
gelegene Entsorgungsstelle zu wählen  

 

Lärm  

• Es sollen Arbeitsvorgänge gewählt werden, die geringstmögliche Lärmemissionen 
verursachen 

 

Luftreinhaltung  

• Es dürfen nur emissionsarme Baugeräte eingesetzt werden 

• Dieselbetriebene Fahrzeuge und Maschinen müssen ab einer Leistung von 37 kW 
einen Partikelfilter aufweisen  

• Es dürfen nur schwefelarme Treibstoffe verwendet werden 

                                                
15 Ausschreibungsunterlagen zum Bauprojekt Stadtspital Triemli 
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• Bei Transportfahrten innerhalb der Baustelle sind Maßnahmen vorzusehen, welche 
die Staubemissionen minimieren (z.B. Befeuchten der Reifen, Geschwindigkeitsbe-
grenzung etc.) 

Bezug zu Regelwerken  

• KBOB-Bedingungen für Werkleistungen (Hochbau)  

• Baulärm-Richtlinie 

 

3.1.4 Benchmarksystem für Umweltauswirkungen von Ba ustellen der 
Stadt Zürich 

 

Das Hochbauamt der Stadt Zürich hat ökologische Vorgaben für Bauaktivitäten der Stadt 
und für Bauaktivitäten mit städtischer Unterstützungsleistung herausgegeben16. Diese betref-
fen vor allem den Materialeinsatz sowie die Gesamtdistanzen von Bautransporten. Um dar-
über Informationen zu erhalten, werden bei Rückbau- und Sanierungsprojekten der Stadt 
Zürich in den Ausschreibungsunterlagen unter anderem Angaben von den AnbieterInnen 
bezüglich Entsorgungs- und Verwertungswege sowie den Transportdistanzen verlangt. Zu-
sätzlich werden Angaben über Kapazitäten, Abgasnorm, Art des Treibstoffs sowie Filteraus-
rüstung der eingesetzten Fahrzeuge verlangt. Diese Angaben sind nicht zwingend, sondern 
fließen als Zuschlagskriterien in das Vergabeverfahren ein. Es lassen sich daraus Informati-
onen über Verwertungsquoten, Transportdistanzen, sowie CO2-Emissionen und Endener-
gieverbrauch ableiten.  

 

Um Umweltauswirkungen von Baustellen vergleichbar zu machen wurde für Rückbau- und 
Sanierungsprojekte ein Benchmarksystem entwickelt. Dieses Benchmark ist in folgender 
Tabelle aufgeführt. 

 

 
Tabelle 3: Benchmarksystem für Sanierungs- und Rückbauprojekte in Zürich (Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, 
2009) 

                                                
16 Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, 2009 
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Das Benchmark dient zur nachträglichen Beurteilung der Bauprojekte. Die untenstehende 
Tabelle zeigt mehrere Bauprojekte, deren Umweltauswirkungen anhand des Benchmark-
systems verglichen werden. Die Benchmarks konnten in manchen Bereichen zwar nicht er-
füllt werden. Dennoch verfehlen manche Projekte nur knapp die im Benchmarksystem gefor-
derten Werte.17  

 

 
Tabelle 4: Umweltbezogene Resultate von Bauprojekten in Zürich (Rubli, Schneider, 2010) 

 

Obwohl dieses Benchmark für die nachträgliche Beurteilung von Bauprojekten eingesetzt 
wird, ist es durchaus denkbar, dass daraus auch Richtwerte für ökologische Anforderungen 
in Ausschreibungen, abgeleitet werden könnten.  

                                                
17 Rubli, Schneider, 2010 
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3.2 Deutschland 

 

Von den angefragten deutschen Unternehmen wurden, trotz Zusagen und mehrmaliger 
Nachfragen keine Ausschreibungsunterlagen erhalten. Der Bezug von Ausschreibungsmate-
rialien von den deutschen Ausschreibungsportalen ist des Weiteren kostenpflichtig oder nur 
für Bauunternehmen möglich. Jedoch haben manche Unternehmen Informationen über die 
ökologischen und wirtschaftlichen Effekte der Baulogistik übermittelt. Die folgenden Daten 
stammen hauptsächlich von den Firmen Rhenus Logistics, Bauserve GmbH, gepard services 
GmbH und Streif Baulogistik AG. In Deutschland hat sich ein eigener Dienstleistungsbereich 
für die Planung und Steuerung der Baulogistik entwickelt, welcher die externen und internen 
Bautransporte zentral plant und steuert. Hierbei ergeben sich neben ökologischen Vorteilen 
auch finanzielle Nutzen für den Bauherrn. In den folgenden Kapiteln werden die zentrale 
Planung der Baulogistik sowie deren Nutzen beschrieben. Im Abschluss wird der monetäre 
Nutzen von dieser Vorgehensweise anhand eines Bauprojektes dargestellt. 

 

3.2.1 Zentrale Baulogistikplanung in Deutschland 

 

In Deutschland wird bei Großbaustellen zunehmend die Planung der gesamten Baustellen-
logistik an eine Logistikfirma übertragen. Im Gegensatz zur traditionellen Baustellenorganisa-
tion, bei der jedes Gewerk selbst für die Versorgung mit den jeweilig benötigten Materialien 
verantwortlich ist, werden die gesamten auf der Baustelle anfallenden Transporte zentral 
geplant und gesteuert. Die zentrale Baulogistikplanung übernimmt folgende Aufgaben1819: 

 

• Grundlagenermittlung 

• Mitwirkung bei der Termin- und Bauablaufplanung 

• Ermittlung der notwendigen Infrastruktur 

• Planung von Baustelleneinrichtung 

• Planung und Steuerung der Transporte zur Baustelle 

• Planung und Steuerung der Transporte auf der Baustelle 

• Planung und Steuerung der Transporte von der Baustelle weg 

                                                
18 Heisterkamp, n.a. 

19 Rhenus gmbH & Co KG, 2006 
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• Darstellung von unterschiedlichen Bauphasen 

• Ermittlung von Personalkurven und Transportaufkommen 

• LV-Erstellung für Baustelleneinrichtung und Logistik 

• Sicherung und Überwachung der Baustelle (Heisterkamp, n.a. bzw. Rhenus GmbH & 
Co KG, 2006) 

3.2.2 Nutzen der zentralen Baulogistikplanung 

 

Durch die zentrale Baulogistikplanung ergeben sich Nutzen für Bauherren, LieferantInnen 
sowie für die Umwelt. Diese Nutzwirkungen entstammen aus Informationsmaterial der Fir-
men Rhenus20, STREIF21, Bauserve22 und Gepard23 Zum einen werden durch zentrale Pla-
nung des Baustellenverkehrs die Transportmittel optimiert eingesetzt. Der Leerfahrtenanteil 
wird im Gegensatz zu Baustellen, wo jede Firma selbst die eigene Ver- und Entsorgung or-
ganisieren muss, bereits durch die Planung verringert. Ebenso können Staus auf der Bau-
stelle vermieden werden, da durch die zentrale Steuerung der Bautransporte für jeden LKW 
eigene Routen vergeben werden. Es kann sich durch zentrale Planung auch eine Verringe-
rung der Gesamtdauer der Bautätigkeit ergeben. Zusätzlich ist es möglich, das Aufkommen 
des Bauverkehrs auf Zeiten mit geringer Verkehrsbelastung zu verlegen. Dadurch werden 
die Straßen entlastet und es können potenzielle Staus, welche sich infolge der Bautransporte 
ergeben, vermieden werden. (Heisterkamp, n.a.) 

 

Durch die zentrale Planung der Transporte kann das Transportaufkommen auf den tatsächli-
chen Materialbedarf abgestimmt werden. Es wird somit die Lagerfläche auf der Baustelle 
verringert. Die LieferantInnen bekommen vorab die Route vorgegeben und müssen das Ma-
terial in bestimmten Zeitfenstern liefern. Neben Optimierung der Touren werden auch die 
Stillstandszeiten auf der Baustelle verringert. Das führt auch dazu, dass die Materiallieferan-
tInnen sich besser auf die Lieferintervalle einstellen können und ihre Planungssicherheit er-
höht wird. Einerseits verringert sich der Suchaufwand der LieferantInnen in der Baustelle. 
Andererseits kann Staubildung am Baustelleneingang vermieden werden, weil die Lieferan-
tInnen bereits im Vorhinein wissen, wohin sie zu fahren haben. (Rhenus Logistics, n.a.) 

 

Weiters besteht die Möglichkeit, dass Logistikfirmen auch die Sicherung und Überwachung 
der Baustelle übernehmen. Dadurch wird sichergestellt, dass nur befugte Personen die Bau-
stelle betreten, wodurch Schwarzarbeit sowie Vandalismus eingedämmt werden können. 
(Heisterkamp, n.a.) 

                                                
20 Rhenus Logistics, n.a. 

21 Heisterkamp, n.a. 

22 Bauserve GmbH, n.a. 

23 Andreas Maier, 30.11.2010 - Telefongespräch 
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Da Entsorgungstransporte auch zentral koordiniert werden, ist es leichter, ein Trennsystem 
für anfallende Bauabfälle einzuführen. Hierbei können höhere Trennquoten erreicht werden, 
wodurch die Entsorgungskosten für die Bauherren verringert werden. (Heisterkamp, n.a. 
bzw. Bauserve GmbH, n.a.) 

 

In der folgenden Tabelle sind die Nutzwirkungen dieser zentralen Planung noch einmal dar-
gestellt. 

 

Bauherren SpediteurIn/LieferantIn Umwelt/Stadt 

• Vermeidung von Staus 
auf der Baustelle durch 
Routenvorgabe 

• Erhöhung der Ordnung 
und Sicherheit auf der 
Baustelle  

• Verringerung der Ge-
samtentsorgungskosten 
durch Mülltrennung 

• Entlastung der Bauher-
ren bei Koordinations-
problemen 

• Zentrale Anlaufstelle für 
externe Anfragen – Be-
hörden, Anwohner 

• Kontrollierter Zugang, 
nur berechtigte Perso-
nen haben Zutritt 

• Kontrolle der Einhaltung 
der Arbeits-
genehmigungen  

• Kalkulierbare Liefer-
dauer (keine unnötige 
Wartezeit auf der 
Baustelle) 

• Optimierung der Ta-
gestouren durch freie 
Zeitfensteransicht für 
die Baustelle 

• Planungssicherheit für 
Transporteinteilung 

• Geringer Kommunika-
tionsaufwand für Spe-
diteurIn und Ware-
nempfängerIn im Vor-
feld 

• Optimale, sichere 
Route auf dem Bau-
feld (kein Suchen not-
wendig) 

• Dynamische Fahrtrou-
tenvorgabe und somit 
Stauvermeidung bei 
der Anfahrt  

 

• Lärm und Emissionen 
nur in vorgegebenen 
Zeiten und ohne Über-
schreitung der Ober-
grenzen 

• keine Staus im an-
grenzenden Straßen-
netz 

• dynamische Fahrtrou-
tenvorgabe möglich 

• Reduzierung der Ge-
samtverkehrsbelastung 

• Vermeidung von Ver-
kehrsspitzen durch 
gleichmäßige Vertei-
lung der Fahrten über 
die gesamte Arbeitszeit 

• Reduzierung von Kon-
flikten mit Behörden 
und AnwohnerInnen 

 

Tabelle 5: Nutzwirkungen einer zentral geplanten Baustellenlogistik (Rhenus Logistics, n.a.) 

 

Laut dem Geschäftsführer der gepard services GmbH können folgende Anforderungen, wel-
che in Ausschreibungstexten als verbindliche Vertragsbestandteile anzuführen sind, auf die 
Verringerung der Emissionen durch Bauverkehrsfahrzeuge abzielen24.  

                                                
24 Andreas Maier, 30.11.2010 - Telefongespräch 
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• Zum einen kann durch übergeordnete baulogistische Planung das Bauverkehrsauf-
kommen zeitlich gesteuert werden, sodass während der Hauptverkehrszeit an Stras-
sen keine zusätzliche Belastung durch den Baustellenverkehr auftritt. Somit können 
Staus und damit einhergehende Emissionen verringert werden. Dies ist vor allem im 
städtischen Bereich der Fall. Die Ausschreibung muss mit den entsprechenden Be-
hörden abgestimmt werden, wodurch vor allem von Seiten der Baulogistik eine Koor-
dinationspflicht bzw. eine Verpflichtung zur Erstellung eines Termintaktplans besteht. 
Hierbei kann die Behörde zum Beispiel verfügen, dass Großanlieferungen während 
der Hauptverkehrszeit beschränkt oder zur Gänze unterbunden werden müssen. 
 

• Weiters ist in Ausschreibungen oft die Forderung eingebracht, unnötige Emissionen 
(z.B. Laufenlassen der Motoren bzw. zu vieles Herumfahren am Baustellengelände) 
zu vermeiden. Damit diese Bestimmung auch durchgesetzt wird, können die Taktzei-
ten geändert werden. 
 

• Eine weitere Bestimmung, die in Ausschreibungstexten auftaucht, ist jene, dass die 
angelieferten Materialien aus der näheren Umgebung stammen müssen bzw. die An-
lieferungsdistanzen so kurz wie möglich gehalten werden müssen. Hierbei ist von den 
LieferantInnen bzw. von den AnbieterInnen der Lieferleistung die Lieferkette des Ma-
terials darzustellen und die Herkunft der Materialien im Vorhinein den Bauherren mit-
zuteilen. Diese haben in weiterer Folge zu entscheiden, ob diese Lieferkette beibe-
halten oder geändert werden soll. 
 

• Zunehmend wird in Ausschreibungen auch gefordert, dass Lieferfirmen, die mehrere 
Komponenten an die Baustelle bringen, auch ihre LKW´s dementsprechend auslas-
ten, dass die Gesamtfahrten verringert werden.  

 

3.2.3 Monetäre Bewertung des Nutzens einer zentrale n Baulogistikpla-
nung  

 

Ein folgendes Praxisbeispiel der Bauserve GmbH25, welches die logistische Planung beim 
Bau des Einkaufszentrums Palais Quartier in Frankfurt am Main beschreibt, führt auch teil-
weise die monetäre Bewertung vom Nutzen einer übergreifenden logistischen Baustellenpla-
nung auf. Bei diesem Beispiel wurde zusätzlich ein von der Logistikfirma entwickeltes Ent-
sorgungssystem eingesetzt, wodurch es zu einer Trennquote der Baustellenabfälle von 76 % 
kam 

 

                                                
25 Bauserve GmbH, n.a. 
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3.2.3.1 Anforderungen 

 

Im Vorfeld dieses Bauprojekts wurden vom Bauherrn folgende Anforderungen an die Baulo-
gistik formuliert26: 

 

• Die Baulogistik war so zu organisieren, dass der Bauherr in der Vergabestruktur an 
ausführende Firmen größte Freiheiten hatte. 

• Optimierungspotenziale im Bauablauf sollten frühzeitig identifiziert werden, um so in 
der Planung berücksichtigt werden zu können. 

• Die komplexe Baumaßnahme sollte logistisch so unterstützt werden, dass trotz der 
vielen parallel laufenden Arbeiten ein Höchstmaß an Produktivität erreicht wird. 

• Behinderungen der ausführenden Firmen zwischen den Bauteilen sollten auf ein Mi-
nimum reduziert werden, um ein möglichst unabhängiges Arbeiten zu ermöglichen. 

• Synergieeffekte aus gemeinsamer Nutzung von Infrastruktur sollten genutzt werden. 

• Veränderungen im Ablauf der Erstellung der Bauteile sollten durch Flexibilität in der 
Logistik möglichst geringe Auswirkungen auf das Gesamtprojekt haben. 

• Der Einsatz eines Logistikdienstleisters sollte der Bedeutung des Projektes Rech-
nung tragen und die Vermarktung unterstützen. 

• Hohe Akzeptanz bei NachbarInnen und Behörden sollte durch hohe Steuerungsquali-
tät und geringe Belastungen erreicht werden. 

 

Zusätzlich wurde seitens der Stadtverwaltung noch vor Erteilung der Abbruchgenehmigung 
ein genaues Logistikkonzept, das Steuerungskonzepte und Belastungszahlen für den Ver-
kehr umfassen sollte, vom Bauherrn gefordert.  

 

3.2.3.2 Erreichter Nutzen 

 

Während der Bauzeit fielen bis zu 300 Bautransporte pro Tag an. Damit diese sich gegensei-
tig nicht behindern, wurden zwei Transportebenen, im Erd- und im Untergeschoß eingerich-
tet. Dadurch konnten Ver- und Entsorgungsprozesse gleichzeitig stattfinden, was die Bauzeit 
um zwei Monate verkürzte und die gesamten Baukosten, um ca. 3 % verringerte. Zusätzlich 
wurde durch die Steuerung der Transporte der Transportverkehr auf der Baustelle flüssig 
gehalten, was Stillstandszeiten verringerte und die Bauzeit um einen Monat verkürzte.  

                                                
26 Bauserve GmbH, n.a. 
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Durch die Steuerungsmaßnahmen wurden die Bautransporte gleichmäßig über den Tag auf-
geteilt. Somit konnten Staus, welche sich durch Überlastung der Straßen ergeben, verhindert 
werden. Die Durchführung von Schwerlasttransporten wurde mit der Verkehrsbehörde und 
der Polizei abgestimmt.  

 

Da das Bauareal nicht über ausreichend Ressourcen für alle Gewerke verfügte, musste ein 
Flächen- bzw. Infrastrukturkonzept geschaffen werden, welches sich nach der zeitlichen Ab-
folge der einzelnen Bauprozesse richtete. Dadurch konnten die Gesamtkosten der Baustel-
leneinrichtung um 1,5 Mio. Euro eingespart werden.  

 

Das Entsorgungssystem bestand aus mehreren Behältern für einzelne Abfallfraktionen, wel-
che den einzelnen ausführenden Firmen zugeteilt wurden. Somit konnten die Abfälle ge-
trennt gesammelt und bei Bauserve abgegeben werden. Die Entsorgungskosten für getrennt 
gesammelte Abfälle übernahm der Bauherr. Für Mischabfälle mussten die einzelnen Firmen 
eine Sortiergebühr entrichten. Zusätzlich wurden im Logistikhandbuch die Unternehmen an-
gehalten, die Abfälle permanent zu entsorgen und die Baustelle nach Beendigung des Ar-
beitstages in einem sauberen Zustand zu hinterlassen. Durch diese Maßnahmen konnte eine 
Trennquote von 76 % erreicht werden. Die damit eingesparten Entsorgungskosten wurden 
auf 285.000 Euro geschätzt.  

 

Bauserve übernahm zusätzlich die Sicherung der Baustelle. An den Personenzugängen zur 
Baustelle wurde ein automatisches Zugangssystem eingerichtet. Der Zugang für Personen 
wurde nur mit einem entsprechenden Pass gestattet. Pässe wurden nur an Arbeiter verge-
ben, deren Arbeitspapiere ordnungsgerecht waren. Somit konnte illegale Beschäftigung ver-
hindert und Diebstahl und Vandalismus stark unterbunden werden.  
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4. Zusammenfassung 

Gemäß der Vorgabe wurde in erster Linie nach Ausschreibungstexten gesucht, welche öko-
logische Anforderungen in Bezug auf die Bauausführung stellen. Zusätzlich wurden Unterla-
gen über den Nutzen einer umweltorientierten Bauausführung ausfindig gemacht. Die im 
Rahmen der Recherche erhaltenen Dokumente lassen eine Einschätzung über den Status 
Quo der Integration von Umweltzielen in Ausschreibungen in der Schweiz zu. Weiters kann 
bestätigt werden, dass Maßnahmen im Bereich der Baulogistik bzw. Logistikplanung neben 
wirtschaftlichen Nutzwirkungen auch zu verbesserten Umweltauswirkungen von Baustellen 
führen.  

 

Prinzipiell ergeben sich aus den vorhandenen Unterlagen aus der Schweiz mehrere Mög-
lichkeiten, umweltbezogene Anforderungen in die Ausschreibungen zu integrieren. Ökologi-
sche Anforderungen in Form von technischen Spezifikationen sind von den AnbieterInnen 
verbindlich umzusetzen. In erster Linie werden hierbei Verweise auf Maßnahmen und Richt-
werte, die in Vollzugshilfen und Merkblättern aufgeführt sind, gemacht. Diese Vorgehenswei-
se schafft Rechtssicherheit bei der Integration der ökologischen Anforderungen in die Aus-
schreibung. Vor allem Anforderungen in Bezug auf die Reduktion von Staub- und Lärmemis-
sionen, können relativ schnell umgesetzt werden, wenn bereits ein rechtlicher Rahmen hier-
für besteht. Ebenso lassen sich technische Maßnahmen, wie zum Beispiel der Einsatz von 
Partikelfilter, leicht umsetzen. Werden ökologische Anforderungen als Zuschlagskriterien 
definiert, müssen sie nicht zwangsweise erfüllt werden. AnbieterInnen, die Zuschlagskriterien 
nicht erfüllen, erhalten aber schlechtere Bewertungen im Vergabeverfahren. Zuschlagskrite-
rien haben vor allem Sinn, wenn bei technischen Spezifikationen die Anzahl der AnbieterIn-
nen zu stark eingeschränkt werden würde. Eine weitere Möglichkeit besteht, indem ökologi-
sche Anforderungen als Eignungskriterien in der Ausschreibung Eingang finden. Eignungs-
kriterien beziehen sich vor allem auf AnbieterInnen und sollen sicherstellen, dass diese über 
ausreichendes Know-how und angemessene Ressourcen verfügen, um die Aufträge gemäß 
den Anforderungen auszuführen. Diese Eignungskriterien müssen von den AnbieterInnen 
erfüllt werden.  

 

Weiters besteht die Möglichkeit, anhand von Bewertungskriterien die Umweltwirkungen von 
Baustellen zu vergleichen. Hierbei hat die Stadt Zürich ein Benchmarksystem entwickelt. 
Neben der Vergleichsmöglichkeit, erfüllt das Benchmarksystem auch die Funktion eines 
Richtwertgebers. Diese Richtwerte könnten als ökologische Anforderungen in zukünftige 
Ausschreibungen Eingang finden. 

 

In den Regelwerken sind ebenso Maßnahmen aufgeführt, die in den Bereich der logistischen 
Planung gehen. In der Schweiz werden baulogistische Anforderungen in den Ausschreibun-
gen integriert. Diese Anforderungen sind von den Planungsteams umzusetzen. Umweltrele-
vante baulogistische Maßnahmen, wie zum Beispiel die Optimierung der Transportwege, 
können somit in Ausschreibungsunterlagen integriert werden.  
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Für den Bereich der baulogistischen Planung hat sich in Deutschland ein spezialisiertes Ge-
werk entwickelt, welches die optimierte Steuerung der Abläufe auf der Baustelle, sowie des 
Ver- und Entsorgungsverkehrs von Baustellen gewährleistet. Neben ökonomischen Vorteilen 
werden dadurch auch Verbesserungen bei Umweltauswirkungen von Baustellen erzielt. 
Während in der Schweiz der Eingang von ökologischen Anforderungen in die Ausschrei-
bungsunterlagen stark durch Richtlinien und rechtliche Regelwerke erzwungen wird, ergeben 
sich bei einer zentral gesteuerten Baulogistik ökologische Verbesserungen zwangsläufig. 
Das zuletzt gezeigte Beispiel vom Bau des Palais Quartiers hat gezeigt, dass durch eine 
zentrale Baulogistikplanung sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile Hand in 
Hand gehen. Durch Integration von ökologisch relevanten Anforderungen in die Ausschrei-
bungsunterlagen können weitere ökologisch positive Effekte realisiert werden.  
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Anhang 1: Umweltschutzbestimmungen für Baupro-
jekte & Ausführungsbestimmungen zum Umwelt-
schutz für die Pistensanierung 16/34 der Unique 
Flughafen Zürich AG 
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Anhang 2: Richtlinie über Bedingungen für nachhal-
tiges Bauen (KBOB)  
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Anhang 3: Vollzugshilfe „Luftreinhaltung bei Bau-
transporten 
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Anhang 4: Vollzugshilfe „Luftreinhaltung auf Bauste l-
len“ 
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Anhang 5: Merkblatt zum umweltschonenden Bauen 
für Architekten, Planer und Baufirmen in Basel-Stad t 
und Basel-Landschaft 
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Anhang 6: Baulärm-Richtlinie 
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Anhang 7: Anforderungen beim Bauprojekt Rückbau 
Strafjustizzentrum Muttenz 
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Anhang 8: Anforderungen beim Projekt Kinderspital 
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Anhang 9: Anforderungen beim Bauprojekt National-
strasse N02 
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Anhang 10: Anforderungen beim Bauprojekt Stadtspi-
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